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Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) ab 01.01.2011 
Rundschreiben VII/2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 26.11.2010 hat der Bundesrat der Verordnung der Rechengrößen in der 
Sozialversicherung für das kommende Jahr zugestimmt. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG West) für die gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 2011 
bleibt unverändert bei 5.500 Euro monatlich. 
 
Was bedeutet das für Sie als Arbeitgeber? 
 
Beitragszahlungen an die BVV Pensionskasse sind bis zu 4 Prozent der BBG 
steuer- und sozialversicherungsfrei. Im Jahr 2011 sind dies unverändert 
2.640 Euro jährlich (220 Euro monatlich). Der für Neuzusagen darüber hinaus 
geltende zusätzliche steuerfreie Festbetrag bleibt bei jährlich 1.800 Euro. 
 
Zuwendungen des Arbeitgebers an die BVV Unterstützungskasse sind vollstän-
dig sozialversicherungsfrei. Arbeitnehmerfinanzierte Zuwendungen sind bis zu 
4 Prozent der BBG (220 Euro monatlich) sozialversicherungsfrei. 
 
Wir bitten Sie, Ihre bisherige Datenmeldung hinsichtlich der oben dargestellten 
Regelungen zu überprüfen und uns gegebenenfalls Änderungen mit dem beige-
fügten Formular mitzuteilen. 



 

 

 

 
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, beantworten wir sie Ihnen gern un-
ter 030 / 896 01-591. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BVV 

 
Mühlenhoff Höfer 
 
 


